
Anlage 5: 

Qualifikationen, die zum Einsatz als Hilfskraft im Schwimmunterricht zur methodisch-
didaktischen Unterstützung der verantwortlich leitenden Lehrkraft befähigen 

1. Förderlehrkräfte mit staatlicher Fortbildung in Sport (einschließlich Schwimmen); 

2. Förderlehrkräfte mit mindestens einer gültigen, sportartübergreifenden DOSB-Übungsleiter-C-
Lizenz Breitensport Profil Erwachsene und Ältere; 

3. Förderlehrkräfte mit mindestens einer gültigen, sportartübergreifenden DOSB-Übungsleiter-C-
Lizenz Breitensport Profil Kinder und Jugendliche; 

4. Heilpädagogen im Förderschuldienst, sonstiges Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe, 
Differenzierungskräfte an Förderschulen und Schulvorbereitenden Einrichtungen mit 
mindestens einer gültigen, sportartübergreifenden DOSB-Übungsleiter-C-Lizenz Breitensport 
Profil Erwachsene und Ältere bzw. Kinder und Jugendliche oder einer Zusatzausbildung in 
berufsbegleitender Form, wenn in deren Rahmen eine wenigstens 21-stündige Einführung in die 
grundlegende Schwimmerziehung und eine Rettungsschwimmausbildung erfolgte; 

5. Meister für Bäderbetriebe und Fachangestellte für Bäderbetriebe; 

6. sonstige geeignete Personen mit Deutschem Rettungsschwimmabzeichen (mindestens in 
Bronze). 
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